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Gebrau chslei hevertrag fü r Gru ndstücke

Verleiher Kantoh Basel-Landschaft
Vertreten durch Hochbaumt Basäl-Landschaft

Fachbereich lmmobil ienverwaltung

Rhei 29, CH4410 Liestal

Entlehner Name Vorname Warteck lnvest AG

Adresse Münchensteinerslrasse 1 1 7
.PLZtOft 4053 Basel

Telefon 061 690 92 20

WeitereVertragspartei NameVorname Gemeinde Allschwil
Adresse Baslerstrasse 111

PltzlOrt 4123 Allschwil
Telefon

Gebrauchssache Adresse Herrenweg

PLZ / Ort 4123 Allschwil
Parzelle, GB C-827, GB Allschwil
lm Situationsplan farbig markiert.

Zusätzliche
lnformationen

Zustand beiAntritt Grün- und Trottoirfläche
Vennrendungszweck Ausgleichsfläche (Park) für QP Weiherweg
Fläche 690 m2
Vertragsbeginn Ab Rechtskraft QP Weiherweg
Vertragsende unbefristet
Kündigungsfrist Beidseitig 3 Jahre

Begriff Durch den Gebrauchsleihevertrag verpflichtet sich der Verleiher, dem Enllehner
eine Sache zu unentgeltlichem Gebrauche zu überiassen, und
dleselbe Sache nach gemachtem Gebrauche dem Verleiher zu

der Entlehner,
rückzugeben.

Weitere Bestimmungen Der Verleiher tritt dem Entlehner den Gebiauch und N utzniessung der oben auf-
geführten Flächen in Anwendung der nachfolgenden Bedingungen ab.
lnnerhalb der festgelegten Rahmenbedi ngungen garantiert der Verleiher dem
Entlehner den Gebrauch und die Nutzniessung gemäss verein barter Nutzug,
Es gelten folgende weitere Bestimmungen:

Berechtigung zu Gunsten Parzelle Nr. C-1'245, die parzelle Nr. C-927 im
Rahmen der Quartierplanung Weiherwbg neu zu gestalten. Die Gestal- 

'

tung erfolgt in Absprache mit dem Kanton BL. Die parzelle darf nicht mit
Bauten überbaut werden.

Die Gestaltung der Parzelle Nr. C-827 erfolgt gemäss Aussenraumkon-
zep_t der Margrith und August Künzel Landschaftsarchitekten (Beilage 1).
Spätere Anpassungen am Aussenraumkonzept sind mit dem kanto-n BL
zu besprechen.

Die Bäume auf der Parzelle Nr. C-827 mit der Kategorie rot und gelb dür-
fen gemäss Zustandsbeurteit ung gefällt werden (SicherheitSrisikö)"
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Vor der Planung, Projektierung und Ausführung von baulichen Massnäh-
men auf der Parzelle Nr. C-827 oder dem Herrenweg (parzelle Nr. C-
831) sind die Schniftstellen zwischen den beiden paizätten unter den
Vertragsparteien abzustimmen. Die vertragsparteien sind warteck lnvest
AG, Gemeinde Allschwil und Kanton Basel-Landschaft.

Der Umgang mit den Parkplätzen entlang des Herrenwegs ist mit der Ge-
meinde Allschwil zu planen.

Die Parzelle Nr. C-1245 erhält gegenüber der parzelle e-gzl ein Näher-
g[ary19c!! Abweichungen von den Abstandsvorschriften gemäss g 130
EG ZGB BL bedürfen zur Güttigkeit der öffenflichen Beurkündung und
der Eintragung als Dienstbarkeit im Grundbuch.

Erteilung notwendiger Durchleitungs- und Anschlussrechte zu Gunstön
Parzelle Nr. C-1245 (bei Beddrf).

Nutzungsrecht der Parzelle Nr. c-827 durch die Grundeigentämerschaft
der Parzelle e4245 während.der Bauphase der euartierplanung weiher-
weg.

Zulässigkeit der Erstellung einer Baugrube, bauliche sicherungsmass-
nahmen etc. während Bauphase der Quärtierplanung Weihenrveg.

Die Planun-9, Projektierung und Ausführung erfolgt durch die Grundeigen.
tümerschaft der Parzelle Nr. c-1245 in Abstimmung mit dem Kanton Ba-
sel-Landschaft und der Gemeinde Allschwil.

Die Kosten für Planung, Projektierung und Ausführung trägt die Grundei-
gentümerschaft der Parzelle Nr. C-1245.

Die Bewirtschaftung, der Betrieb, Unterhalt, Winterdienst btc. der par-
zelle Nr. C-827 übernimmt die Gemeinde Allschwil. Während der Bau-
phase-zur Realisierung der Quartierplanung weihen,.reg, soweit diese die
Parzelle C:9ZT tanglert, ist die Gemeinde Allschwil von lhren vertragll-
chen verpflichtungen befreit und die verantworfl iche Bauhenschaft Iür
die Bewirtschaftung, den Betrieb, unterhalt, winterdienst etc. zuständig.

spätere Anpassungen an der Gestattung der parzelle Nr. c-g2z sind mit
dem Kanton Basel-Landschaft und der Gemeinde Allschwil zu bespre-
chen.

Die F'{aftung beheffend der Anlagen, Bäume etc. liegf nach der Fertigstel-
lung bei der Gemeinde Attschwil.

.Entgelt für die Berechtigung: kein Entgett, atso.entschädigungslos, da
warteck lnvest die situation (Gehweg) für die öffenüichkäit aufirvertet

ln krafttreten des Vertra gs : m it Rechts kraft euartierplans wei herweg.

Gültigkeit des vertrags: auf unbestimmte Zeit, bis auf widerruf. Kündl-
gungsfrist: beidseitig, mit einer Frist von 3 Jahren.

wiederherstellungspflibht: der Kanton übernimmt nach der Kündigung
der vereinbarung die Parzelle Nr. c-827 im dannzumaligen Zustäd.bie
Grundeigentrimerschaft der Parzeile Nr. C-1245 hat keine Rückbau-
pflicht. Das gilt jedoch nur ftir Grün- und rrottoirflächen. Das Areal darf
nicht mit Bauten überbaut werden.
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Die Parteien anerkennen die aufgeführten Vertragsbestimmungen.

Dreifach ausgestellt und von allen Parteien unterzeichnet.

Liestial, 31.03.2025 / FB

Verleiher: Entlehner:
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Weitere Vertragspartei
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Auszug aus dem Geoinformationssystem Basel-Landschaft
O Kantonale Verwaltung Basel-Landschaft
Swiss Map Raster, SWISSIMAGE, Geolog. Atlas, histor. Karten: Quelle swisstopo

Massstab 1:500
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Auskunft erteilt die G|S-Fachstelle, Tel. 061 552 56 73.


